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Vorwort zur 6. Auflage

Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche weitere Neuerungen im Sekundärrecht der
Europäischen Union (Union) und wichtige neue Entscheidungen der Unionsgerichte,
wie z. B. das EuGH-Urteil zur PKW-Maut, sowie der nationalen Gerichte mit Bezug
zum Unionsrecht, die bis zum Sommer 2019 ergangen sind. Als dynamisch haben sich
seit der letzten Auflage insbesondere die Vorschriften des AEUV über die Werte und das
Rechtsschutzsystem der Union, über die Unionsbürgerschaft, die Grundrechte sowie
die Bestimmungen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erwiesen. Be-
rücksichtigt wurden in der neuen Auflage auch die Entwicklungen des Brexit.

Unverändert bleibt der Anspruch des Grundkurses. Er will Studierenden das notwen-
dige Wissen im Unionsrecht, dem Europarecht im engeren Sinne, vermitteln. Er behan-
delt das institutionelle Recht, die wichtigsten Bereiche des materiellen Rechts der Union
sowie das Verhältnis zwischen Unionsrecht und nationalem Recht. Ich habe versucht,
die Materie durch Darstellung anhand von Beispielfällen verständlich zu machen, und
zwar nicht nur für Juristen, sondern auch für Studierende anderer Studiengänge.

Durch Konzentration des Stoffs auf die prüfungsrelevanten Bereiche soll das Buch Ein-
steigern in die Materie ebenso wie Examenskandidaten eine Hilfe sein. Es ist nicht nur
für deutsche Studierende, sondern auch für Studierende an österreichischen Universi-
täten geeignet.

Da das Europarecht stärker als andere Rechtsgebiete von der Rechtsprechung geprägt ist,
orientiert sich die Darstellung an Entscheidungen des EuGH. Die imGrundkurs bespro-
chenen Urteile sind im Sachverzeichnis am Ende des Buches unter dem Namen der Par-
teien genannt. 2014 wurde ein durch die Union neues System zur Identifizierung uni-
onsrechtlicher Entscheidungen, der European Case Law Identifier (ECLI), eingeführt
(vgl. § 3 Rn. 72). Das ECLI-System wird hier nur für die seitdem ergangenen Entschei-
dungen verwendet. Seit 2015 werden außerdem allen Rechtsakten im Amtsblatt L fort-
laufende Nummern zugewiesen, z. B. VO (EU) 2015/1 bzw. RL (EU) 2015/2. Die früher
unterschiedliche Zitierweise von VO und RLwird dadurch vereinheitlicht.

Eine weitere Besonderheit des Grundkurses Europarecht besteht darin, dass das Uni-
onsrecht aus verschiedenen Perspektiven dargestellt wird. Die Diskriminierungsver-
bote, Grundfreiheiten und Grundrechte des Unionsrechts werden als individuelle
Rechte begriffen, die Einzelne gegenüber Mitgliedstaaten oder Unionsorganen geltend
machen können. Das Unionsrecht hat jedoch auch eine objektiv-rechtliche Perspektive.
Nationale Gesetzgeber, Gerichte und Behörden müssen unionsrechtliche Vorschriften
bei der Rechtserzeugung und -anwendung von Amts wegen beachten.

Mein Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen am Institut für Europarecht und Völkerrecht,
die mich bei der Überarbeitung des Grundkurses unterstützt haben, insbesondere Frau
Alexandra Erker, Frau Madlen Karg, Frau Elisabeth Kath und Frau Jennifer Wirth.

Für Kritik und Anregungen bin ich stets dankbar.

Innsbruck, im Juli 2019 Werner Schroeder
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